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Die Stadtverordnetenversammlung
- Ausschuss für Planung, Bau und 
Verkehr -

Tagesordnung 1 Punkt 4 der öffentlichen Sitzung am 12.07.2005  

Vorlage Nr. 05-F-03-0088

Zeitnahe Nutzung von Grundstücken vertraglich sicher stellen
- Antrag der Stadtverordnetenfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 05.07.2005 -

Der Ausschuss möge beschließen:

Das Entstehen von Brachen, wie z.B. an der Carl-von-Linde-Straße 14 schafft stadtgestalterische 
Mängel, die künftig bereits im Planungsstadium ausgeschlossen werden sollen.

Der Magistrat wird gebeten:

Künftig durch vertragliche Vereinbarungen mit Grundstücksbesitzern eine zeitnahe Nutzung der 
betroffenen Flächen sicher zu stellen.
Denkbar sind derartige Vereinbarungen in Form von Durchführungs- und städtebaulichen 
Verträgen zu Bebauungsplänen bzw. durch öffentlich-rechtliche Verträge bei 
Grundstücksverkäufen. 
Diese Vereinbarungen sollen Sanktionen enthalten, die eine Einhaltung der vereinbarten Fristen 
sicher stellt.

Beschluss Nr. 0156
 
 
Der Antrag wird abgelehnt.   

Frau Stadtverordnetenvorsteherin Wiesbaden,         .07.2005
mit der Bitte um Kenntnisnahme
und weitere Veranlassung

Kessler
Vorsitzender

Die Stadtverordnetenvorsteherin Wiesbaden,          .07.2005

Dem Magistrat
mit der Bitte um Kenntnisnahme
und weitere Veranlassung

Thiels
Stadtverordnetenvorsteher
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Der Magistrat Wiesbaden,          .07.2005
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1. Dezernat III
mit der Bitte um Kenntnisnahme 

2. Dezernat IV
mit der Bitte um Kenntnisnahme Diehl

Oberbürgermeister
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